
SATZUNG     A III a 

über die öffentliche Bekanntmachungen 

 
vom 13. April 1978 

 

Stand: Dezember 1980                 Ortsrecht der Gemeinde Kernen im Remstal 

 

 

§ 1 

Form öffentlicher Bekanntmachungen 

 
Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
Kernen werden, soweit keine sondergesetzlichen 
Bestimmungen bestehen, durch Einrücken in das 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Kernen i.R. durch-
geführt. 
 

Zeitpunkt öffentlicher Bekanntmachungen 
 
Als Zeitpunkt öffentlicher Bekanntmachungen gilt der 
Ausgabetag des Mitteilungsblattes. 
 
Öffentliche Bekanntmachungen treten, wenn in der 
Satzung kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 


